
2. Offenlagebeschluss 
 
Der Ortsgemeinde beschließt, den aktuellen Entwurf mit Würdigung der Anregungen 
aus der frühzeitigen Beteiligung auf die Dauer von mindestens einem Monat gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. Ihnen 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von mindestens einem Monat 
zu geben. 
 
Die Verwaltung wird mit der Durchführung der vorstehenden Verfahren beauftragt. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
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